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c. 1247 CIC 

 

„Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; 

abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini 

propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant.“  

„Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der 

Messfeier verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, 

die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erho-

lung hindern.“ 

 

von Anna Krähe 

 

Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Rei-

henfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspek-

tive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. 

Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot); Teil 2 (c. 920 CIC; Osterkommunion). 

Willkommen im Monat September und damit auch – zumindest für die meisten – herzlich willkom-

men zurück aus Ihrem sommerlichen Jahresurlaub. Langsam nun geht die Sommerzeit zu Ende; die 

Kindergärten und Schulen öffnen wieder ihre Türen; die Kollegen und Kolleginnen sitzen wieder in 

ihren Büros. Wenn Sie auf den üblichen Smalltalk über Reiseziele, Erholungsgrad und Sonnenbräune 

verzichten möchten, dann erkundigen Sie sich doch einmal danach, wie Ihr Gegenüber es in den Ur-

laubswochen denn mit der Sonntagspflicht gehalten hat. Oder fragen Sie sich selbst: Haben Sie die 

Chance genutzt, sich einmal anzuschauen, wie an Ihrem Urlaubsort Eucharistie gefeiert wird? Oder 

sind Sie Gott doch eher bei der sonntäglichen Wanderung durch die Berge oder beim Sonnenunter-

gang am Meer nähergekommen? Oder war es doch schlicht schöner, einfach einmal auszuschlafen?  

Ob in der Urlaubszeit oder im Alltag, in der Diskussion um die Verpflichtung zur Teilnahme an der 

Sonntags- und Feiertagsmesse spielen all diese persönlichen Aspekte, Bedürfnisse und Interessen 

eine Rolle. Der Hebräerbrief gibt Zeugnis davon, dass ein Fernbleiben von der Zusammenkunft am 

Herrentag, der zentralen Gemeinschaftsfeier am ersten Tage der Woche als Tag der Auferstehung 

Christi, schon unter den ersten Christinnen und Christen für einige zur Gewohnheit geworden war 

(vgl. Hebr 10,25). Die Versammlung zum Herrenmahl am Tag des Herrn war in den ersten christlichen 

Jahrhunderten noch nicht rechtlich vorgegeben, sondern eine – neben dem oder zusätzlich zum jüdi-

schen Sabbat, in der Regel wohl an einem Arbeitstag – zu erfüllende Selbstverständlichkeit und urei-

gener Ausdruck des Lebens innerhalb der christlichen Gemeinschaft (vgl. Didaché 14,1). Erst nach-

dem Kaiser Konstantin im Jahr 321 den “Tag der Sonne“ als Kult- und Ruhetag eingeführt hatte und 

das Christentum im Jahr 380 Staatsreligion geworden war, geriet diese innere Selbstverständlichkeit 

ins Wanken und machte gesetzliche Verpflichtungen notwendig. Als erste Partikularsynode legte die 

Synode von Elvira zu Beginn des 4. Jahrhunderts in ihrem c. 21 fest, dass ein dreimaliges Fernbleiben 

von der Sonntagseucharistie zum zeitweisen Ausschluss aus der Gemeinschaft führte. Derartige Dis-
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ziplinarmaßnahmen und Mahnung fanden sich in der Folge in vielen Partikularsynoden, wobei die 

erste universalkirchliche Verpflichtung erst mit dem CIC/1917 vorgelegt wurde.  

Die besondere Einschärfung der Teilnahme am Herrenmahl sowie die zeitweise Sanktionierung bei 

Verstoß wurzeln in der ekklesiologischen Bedeutung der Eucharistie und der inneren Verbindung von 

Christsein und dieser Feier des Sonntags. In der gemeinschaftlichen Feier der Getauften als Volk Got-

tes wird Christus in seiner Gemeinschaft gegenwärtig und so wird in der Eucharistie „als Sakrament 

der Güte, als Zeichen der Einheit, als Band der Liebe“ (SC 47) die Identität der Kirche und ihrer Glie-

der sichtbar. Aus dieser Eucharistiefeier als Quelle und Höhepunkt schöpft das ganze christliche Le-

ben (vgl. LG 11). Die Konzilsväter waren darum bemüht, den eigenen und ursprünglichen österlichen 

Charakter des Sonntags neu hervorzuheben und griffen hierfür den neutestamentlichen Terminus 

„Herrentag“ (vgl. Off 1,10) auf. Der Sonntag ist der Tag, an dem die versammelten Christen und 

Christinnen „das Wort Gottes hören und an der Eucharistie teilnehmen, des Leidens, der Auferste-

hung und der Herrlichkeit des Herrn Jesu“ gedenken sowie Gott danken (SC 106). Die Eucharistie als 

Grundlage und Bestätigung des christlichen Lebens sowie die Teilnahme an dieser gemeinschaftli-

chen Feier am Tag des Herrn selbst als Zeichen der Verbundenheit der christlichen Gemeinschaft 

begründen das Sonntagsgebot (vgl. KKK 2181f.). 

In der Folge dieses Verständnisses formulieren die Konzilsväter in SC 106, dass die Zusammenkunft 

am Sonntag eine Verpflichtung aller Christinnen und Christen ist. Der Katechismus fasst dies in die 

kurze Formel: „Du sollst an Sonn- und Feiertagen der heiligen Messe andächtig beiwohnen“ 

(KKK 2042 bzw. KKK 2180). Dieses erste Kirchengebot steht in Verbindung mit der Pflicht, die gebote-

nen Feiertage zu halten (vgl. KKK 2043). Um allen Gläubigen in ihren jeweiligen Lebensumständen 

das Mitfeiern zu ermöglichen, wurde 1965 die Vorabendmesse in Deutschland eingeführt. Zudem 

wurde mit der Ausweitung der Möglichkeit zur Mehrfachzelebration für Priester, an Sonn- und gebo-

tenen Feiertagen bis zu dreimal (vgl. c. 905 § 2 CIC), eine weitere pastorale Hilfe zur Erfüllung dieser 

Pflicht gegeben. Die besondere Sorge der Bischöfe um die Heiligkeit der Gläubigen (vgl. c. 387 CIC) 

hat auch bezüglich des Sonntagsgebots ihren unterschiedlichen Lebenssituationen Rechnung zu tra-

gen und Möglichkeiten zur Teilnahme zu schaffen (vgl. Johannes Paul II., Ap. Schreiben “Dies Domini“ 

v. 31.3.1998: AAS 90 [1998], 713–766; dt.: VApSt 133, Nr. 49; Direktorium über den Hirtendienst der 

Bischöfe v. 22.2.2004 (VApSt 173), Nr. 148).  

Die eigentliche Normierung dieses Kirchengebots findet sich jedoch erst fast am Ende des vierten 

Buches über den „Heiligungsdienst der Kirche“, in den cc. 1246–1248 CIC, wo der Gesetzgeber die 

Feiertage unter dem Titel II „Heilige Zeiten“ behandelt. Der c. 1247 CIC verpflichtet dort in strenger 

Weise zunächst zur Teilnahme an der Messe an Sonn- und gebotenen Feiertagen, welche die vorran-

gige Pflicht an diesen Tagen darstellt. In deutlicher Anlehnung an SC 106 qualifiziert zuvor c. 1246 § 1 

CIC den Sonntag als den ursprünglichen Feiertag und benennt ebenso einige gebotene Feiertage (vgl. 

hierzu ergänzend Partikularnorm Nr. 15 der DBK v. 5.10.1995). Im Gegensatz aber zu can. 1248 

CIC/1917 wird im geltenden Recht von dies dominica in der Singularform gesprochen. Nicht mehr die 

Einhaltung der Pflicht an jedem einzelnen Sonntag steht damit im Zentrum der Aussage, sondern die 

Qualität des Sonntags selbst. Dies kann auch die Diskussion um die Häufigkeit der Teilnahme etwas 

entschärfen, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass nur schwerwiegende Gründe als Entschuldigung 

anerkannt werden. Die Gläubigen – dies meint Kleriker und Laien, die das siebte Lebensjahr vollendet 

haben – haben daher grundsätzlich an Sonntagen die Eucharistie zu feiern. Die Teilnahme an der 

Messe umfasst, das betonten schon die Konzilsväter, die Teilnahme am Tisch des Wortes sowie am 

Tisch des Brotes (vgl. SC 56), die Formulierung Eucharistiam participantes in SC 106 wurde aber be-
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wusst gewählt, um den Kommunionempfang nicht verpflichtend vorzuschreiben. In diesem Sinne 

spricht auch c. 1248 § 1 CIC von der Teilnahme an der Messe, sodass hierin kein Widerspruch zur 

Minimalanforderung der jährlichen Osterkommunion nach c. 920 CIC (vgl. dazu auch den Kanon des 

Monats Nr. 14, Juni 2019) zu sehen ist. Dennoch geht es um tatsächliche, tätige participatio im Sinne 

von SC 48 und cc. 835, 898 CIC, wenn auch diese Vorgaben nur auf den inneren, personalen und in-

terpersonalen Vollzug der Feier hinwirken, ihn jedoch nicht mit rechtlichen Mitteln erzwingen kön-

nen. Zur Erfüllung der Sonntagspflicht ist die Teilnahme an einer katholischen Messe verlangt (vgl. 

c. 1248 § 1 CIC), wobei die Wahl des liturgischen Ritus (vgl. dazu auch c. 214 CIC) bei den Gläubigen 

liegt. Ebenso besteht kein Diözesan- oder Pfarrzwang mehr. Andere liturgische Feiern wie beispiels-

weise Wortgottesdienste genügen der Verpflichtung nicht und sind nur empfohlen, sofern die Teil-

nahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist (vgl. c. 1248 § 2 CIC; auch das Direktorium zur Ausfüh-

rung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus v. 25.3.1993 (VApSt 110), Nr. 115 verweist 

auf die sonntäglich gebotene Eucharistieteilnahme). Der Kodex benennt als einen Entschuldigungs-

grund für die Messteilnahme das Fehlen geistlicher Amtsträger; im Katechismus wird ebenso auf 

gewichtige Gründe zum Fernbleiben verwiesen, wie beispielhaft Krankheit und die Betreuung von 

Säuglingen (vgl. KKK 2181).  

Ein wenig überraschen können in c. 1247 CIC die nachgeordneten Verpflichtungen, die unter dem 

Stichwort „Arbeitsruhe“ zusammenzufassen sind: Die Enthaltung von Werken und Tätigkeiten, die 

den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung 

hindern könnten. Gegenüber can. 1248 CIC/1917, wo noch das Fernhalten von knechtlicher Arbeit, 

gerichtlichen Akten, ggf. öffentlichen Handelsgeschäften, Märkten und anderen Kaufs- und Verkaufs-

geschäften im Vordergrund stand, hat der Gesetzgeber die eher allgemeinen Formulierungen aus 

SC 106 „Tag der Freude und des Freiseins von Arbeit“ aufgegriffen. Den Kodexvätern war es jedoch, 

obwohl vermutlich auch die Möglichkeit bestanden hätte hier eine Verknüpfung zum Sabbatgebot 

vorzunehmen, wichtig herauszustellen, dass die Arbeitsruhe nicht im göttlichen Recht begründet ist 

und somit Ausnahmen und Dispenserteilungen zulässig sind (vgl. Comm 35 [2003], 122), insbesonde-

re bezüglich drängender oder sogar lebensnotwendiger Aufgaben. Ebenso wurde bewusst von weite-

ren Präzisierungen oder Hinzufügungen beispielsweise einer Empfehlung zum Stundengebet oder 

anderen frommen Übungen abgesehen. Vielmehr gibt der jetzige Text einen Rahmen für die Gestal-

tung und Entfaltung einer eigenen „Sonntagsspiritualität“. Die daraus resultierenden Anfragen an die 

Gestaltung des Sonntags scheinen gerade in dieser schnellen, medialen Zeit dauerhafter Verfügbar-

keit notwendig: Schreibe, lese, beantworte ich Arbeits-E-Mails auch am Sonntag? Sitze ich sonntags 

an meiner Hausarbeit, Dissertation, einem Artikel oder bereite ich die Vorlesung in der kommenden 

Woche vor? Im Apostolischen Schreiben “Dies Domini“ macht Johannes Paul II. deutlich, dass der 

Sonntag „als ganzer vom dankbaren und aktiven Gedächtnis der Werke Gottes geprägt“ (Nr. 52) sein 

soll und entfaltet die verschiedenen Dimensionen dieses Tages: Er ist geprägt von der Gottesvereh-

rung, die auch in Gebetsinitiativen, Katechese oder Wallfahrten mit der Familie ihren Ausdruck fin-

den kann (vgl. ebd.); er ist ein notwendiger Tag der Ruhe von jeglicher Form von Arbeit, des mitei-

nander Ausruhens, des bewussten Anschauens der eigenen Sorgen und Bedürfnisse, der Gespräche 

mit Menschen; der Wahrnehmung der Nächsten und der Schöpfung (vgl. Nrn. 64–68); und es ist ein 

Tag der Solidarität in der Gemeinschaft und darüber hinaus (vgl. Nrn. 69–73). Die Freude der Aufer-

stehung soll den ganzen Sonntag und die ganze Woche prägen und erschöpft sich nicht in oberfläch-

lichem und flüchtigem Vergnügen, sondern sie soll vielmehr trostreich und dauerhaft sein (Nr. 57). 

Eine wohltuende und erfüllende Perspektive, die Johannes Paul II. hier der Gestaltung des Sonntags 

gibt. Vielleicht konnten Sie in Ihrer Urlaubszeit gerade diesen Dimensionen Ihres Lebens Raum ge-
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ben. Und dennoch bleibt die Frage: Was sind denn nun die Konsequenzen einer Nichtbeachtung ins-

besondere der vordringlichen Sonntagspflicht, die Messe zu besuchen? Nach dem Katechismus der 

katholischen Kirche stellt ein absichtliches Pflichtversäumnis eine schwere Sünde dar (vgl. KKK 2181). 

Hierin wird deutlich, dass diese Pflicht vor Gott und im eigenen Gewissen besteht. Auch die rechtli-

che Normierung ist in diesem Sinne als Appell an das Gewissen eines jeden Gläubigen zu verstehen, 

zugleich sieht aber weder c. 1247 noch das kirchliche Strafrecht eine Sanktionierung bei einem 

Normverstoß vor. Die Intention des Gesetzgebers scheint es eher zu sein, mit diesem Gebot das ei-

gentlich im inneren, persönlichen Bereich der Gläubigen liegende, aus der Taufe kommende, christli-

che Bedürfnis in Gemeinschaft Eucharistie zu feiern, eben mit diesem inneren Verpflichtungsgrad zu 

artikulieren. Eine Missachtung dieser Pflicht ist zwar ein Gesetzesverstoß, doch der Gesetzgeber be-

lässt es beim Gewissensappell, verzichtet auf die Festlegung einer Rechtsfolge und gibt somit der 

verantwortlichen Autonomie sowie der freien Entscheidung des und der Einzelnen Raum. Zudem ist 

der vorgegebene Rahmen zur Gestaltung des Sonntags sowie zum Fernbleiben von der Messe aus 

bestimmten Gründen auch im geltenden Recht umfangreich und die fehlende Sanktion verhindert 

einen maßregelnden Eingriff von außen. Die rechtliche Regelung kann zum einen ein Bewusstwerden 

der Verpflichtung sowie eine Motivation zu ihrer Erfüllung leisten; zum anderen qualifiziert sie mora-

lische Werte als auch rechtlich relevante und zu schützende Güter. Dies kann überall dort wichtig 

werden, wo der Gesetzgeber aufgrund der besonderen Aufgabe innerhalb der kirchlichen Gemein-

schaft beispielsweise auch die Forderung eines christlichen Lebens als Voraussetzung zur Übernahme 

von Aufgaben und Ämtern stellt. Zugleich resultiert aus dem rechtlichen Schutz aber jene Verpflich-

tung aller Verantwortlichen, den Gläubigen die Teilnahme und Mitfeier der Eucharistie auch zu er-

möglichen, ihre jeweiligen Lebens- und Arbeitssituation ernst zu nehmen und ihnen in Verkündigung, 

Katechese sowie im seelsorglichen Handeln den Inhalt und die Bedeutung der sonntäglichen Eucha-

ristiefeier näher zu bringen.  
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